
 1 
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Thema: 
Zwischenzeitlich kam auf meine Anforderung die 
Anwaltsvollmacht. Unterschrieben von Personen, die mit ppa 
Unterzeichnet haben, nicht aber mit leserlichem Namen 
erkennbar sind.  
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Die Satire zum 
Thema: 
Justitia muss nicht 
nur Forderungen 
prüfen, sondern 
auch den >Offline 
Billing 
Verfahrensvertrag < 
zwischen telegate 
AG und nexnet 
GmbH 

Nachtrag zur Chronik: 
Damit keinerlei Verwechslungen 
vorkommen, wird folgendes am 15.06.2013 
klargestellt: 
 
Entscheidend ist, dass wenn aus der 
Telekom Rechnung die Fremdleistungen 
wie hier bei der Telekom nicht beglichen 
werden, diese Forderung natürlich von den 
Anwälten Bussek und Mengede 
eingetrieben werden kann.  
 
Was prüft der Autor? 
Da der Autor aus einschlägigen 
Fernsehberichten vor Vertragsgrundlagen 
gewarnt ist, lässt  er im Folgeblatt diese 
Vollmacht auf die Unterschriftsgültigkeit bei 
der Staatsanwaltschaft prüfen.  
 
Unklar ist beim Fall des Autors, ob die 
Telekom berechtigt war vor dem 
Ausgleichen der Fremdforderung von mr. 
nexnet auf der Telekomrechnung zuvor 
Ihre eigenen strittigen Mahngebühren 
ausgeglichen hat. 
 
Denn dies ist entscheidend ob der 
Telekomkunde bei mr. nexnet in Verzug 
gekommen ist. Dazu ist wiederum 
entscheidend, ob die Telekom ihre Fristen 
des Verzugs eingehalten hat oder durch 
den >Offline Billing Verfahrensvertrag< 
verkürzt hat? 
 
Daraus ergibt sich dann, ob die Forderung 
zu recht oder unrecht von den Anwälten 
eingefordert werden kann. 
 
Dies prüfen im Augenblick die Gerichte.  
 
Tatsache ist, dass mit dem Beschluss 
vom 13.02.2013 das Landgericht 
Sigmaringen folgendes beschlossen 
wurde: 
>….lässt die Vollmachtsurkunde bestimmte 
Aussteller-Personen nicht erkennen, was 
der Beklagte bereits in seinem Internet-
Auftritt gerügt hat. Die Klägervertreter 
mögen sich daher zu den Personen der 
Austeller und Ihre Vertretungsbefugnis 
erklären, …….  
 
Zum Ergebnis hat sich das AG 
Sigmaringen noch nicht geäußert. 
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